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Schweißen und Schneiden
Feuer und Flamme

Bei Reparaturen in der 
Landwirtschaft werden als 
Schweißverfahren vorrangig
• Gasschweißen, 
• Lichtbogenhandschweßen,  
• Metallaktivgasschweißen  
• Wolframinertgasschweißen 
eingesetzt. 

Von diesen Schweißverfahren gehen 
unterschiedliche Gefährdungen aus. 
Kennt man diese Gefährdungen, 
kann man durch gezielte technische 
und/oder organisatorische Maß-
nahmen dafür sorgen, dass daraus 
keine Schädigungen (Arbeitsunfall, 
Berufskrankheit oder Brand) entste-
hen. 
In den folgenden Abschnitten sollen 
Hinweise zur Vermeidung von Ge-
fahren und Schutzmaßnahmen ge-
geben werden. Bei weitergehenden 
Fragen stehen die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter des Technischen 
Aufsichtsdienstes zur Verfügung.

Gasschweißverfahren
Wesentliche Gefahren beim Gas-
schweißen sind
• Brand- und Explosionsgefahr 

durch die Brenngase, 
• optische Strahlung  und 
• freiwerdende Schadstoffe. 

Beim Gasschweißen ist immer 
darauf zu achten, dass die Druck-
gasfl aschen an einem sicheren 
Standort stehen und gegen Umfal-
len gesichert sind. Sie dürfen keiner 
gefährlichen Wärmeeinwirkung aus-
gesetzt sein, da es sonst zu einer 
unzulässigen Druckerhöhung in den 
Flaschen kommt. Daher verbietet 
sich eine Aufstellung in der unmittel-
baren Nähe von Schmiedefeuern, 
Öfen und Heizkörpern. 

Werkstätten sind keine Lager-
räume für Druckgasfl aschen!

In den Werkstatträumen dürfen sich 
nur diejenigen Flaschen befi nden, 
die an Armaturen und Schläuchen 
angeschlossen sind und für den 
Schweißprozess benötigt werden 
(Foto links). 

Sauerstofffl aschen mit einem Druck 
von 200 und 300 bar müssen mit 
den entsprechenden Armaturen 
betrieben werden. 
Eine 200 bar-Sauerstofffl asche darf 
beispielsweise nie mit einer 
150 bar-Armatur betrieben werden, 
da dies zu einem Flaschenbrand 
führen kann. Alle zum Einsatz kom-
menden Armaturen müssen bauart-
geprüft sein. (siehe Foto). 

Der Einsatz von Flammenrück-
schlagsicherungen hat sich in der 
Praxis bewährt. So mancher Fla-
schenbrand konnte dadurch ver-
hindert werden. Bisher waren sie 
nur für Acetylen vorgeschrieben. 
Inzwischen muss auch die Sauer-
stofffl asche so abgesichert werden 
(siehe Foto). 

Flammenrückschlagsicherungen 
müssen nach jedem Flammenrück-
schlag, spätestens aber nach einem 
Jahr, ausgewechselt werden.

Für Brenngas/Luftgemische ab 
zwei Volumenprozent besteht 
bereits Explosionsgefahr!

Besondere Aufmerksamkeit ver-
dienen daher auch Schläuche und 
Schlauchanschlüsse. 
Aus undichten Schläuchen und 
Anschlüssen können Acetylen oder 
Sauerstoff unkontrolliert austreten. 
In kleinen Räumen ist dann schnell  
die untere Explosionsgrenze er-
reicht. 
Es ist darauf zu achten, dass die 
Schläuche gegen Abrutschen von 
den Schlauchtüllen durch Schlauch-
schellen gesichert sind. 
Beim Schweißen müssen die 
Schläuche vor Schweißperlen ge-
schützt werden. 

Schläuche müssen vor einem 
Überfahren durch Fahrzeuge 
geschützt werden.
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Lichtbogenschweißverfahren
Zu den Lichtbogenschweißverfah-
ren gehören 
• das Lichtbogenhandschweißen 
  und 
• die Schutzgasschweißverfahren 
WIG, MIG und MAG.

Wesentliche Gefahrenquellen sind 
• elektrischer Strom, 
• optische Strahlung und 
• bei den Verfahren freiwerdende 
  Schadstoffe.
Um  gefährliche Körperströme 
durch die Schweißgeräte zu ver-
hindern, ist eine regelmäßige 
Sichtprüfung des Elektrodenhalters 
und der Schweißleitungen durch-
zuführen. Schäden an der Isolation 
des Elektrodenhalters und der 
Schweißleitung sind unverzüglich 
zu beseitigen. (siehe Fotos). 

Alle Elektroanschlüsse für die 
Schweißgeräte müssen mit 
einem FI- Schutzschalter mit ei-
ner Auslösestromstärke kleiner 
gleich 30 mA abgesichert sein. 

In die Überprüfung der ortsverän-
derlichen elektrischen Betriebs-
mittel sind natürlich auch die Elek-
troschweißgeräte einzubeziehen.  

Beim Lichtbogenschweißen in engen 
Räumen liegt häufi g eine erhöhte 
elektrische Gefährdung vor. Dort 
dürfen dann nur die mit „S“  ge-
kennzeichneten Schweißstromquel-
len benutzt werden (siehe Foto), 

wobei die Leerlaufspannung nied-
rig und der elektrische Widerstand 
des Schweißers hoch sein muss. 
Letzteres wird durch isolierende 
Zwischenlagen zwischen Metallteil 
und gefährdetem Körperbereich 
(Gummimatten) erreicht. 
Der Schweißer sollte zusätzliche 
persönliche Schutzausrüstung  wie 
Lederstulpenhandschuhe und Si-
cherheitsschuhe mit Gummisohlen 
tragen.

Bei Elektroschweißarbeiten in 
Ställen ist zum Schutz der Tiere 
besondere Vorsicht geboten. 

Der Effektivwert der Leerlauf-
spannung darf in Ställen ohne 
Potentialausgleich und Steuer-
erder 25 Volt nicht überschreiten.

Schadstoffe 
Beim Schweißen und Schneiden 
entstehen – abhängig von Verfah-
ren, Zusatz- und Hilfsstoffen sowie 
der Oberfl ächenbeschaffenheit der 
zu schweißenden Teile –
Gase, Rauche und Stäube in un-
terschiedlicher Menge und Zusam-
mensetzung. 
Sämtliche Rauche und Gase 
können aufgrund ihrer geringen 
Teilchengröße tief in die Lunge 
gelangen und dort in Abhängigkeit 

von ihrer Konzentration im Atem-
bereich und der Expositionszeit 
Gesundheitsschäden hervorru-
fen. Dort, wo die Expositionszeit 
weniger als eine halbe Stunde 
pro Schicht und weniger als zwei 
Stunden pro Woche beträgt, kann 
man beim Gasschweißen und 
WIG- Schweißen mit thoriumoxyd-
freien Wolframelektroden von einer 
geringen Gesundheitsgefährdung 
ausgehen. In der Regel reicht dort 
eine technische Raumlüftung. 

Hohe Schadstoffemissionen ent-
stehen dagegen beim Lichtbo-
genhandschweißen und bei den 
MIG/MAG- Schweißverfahren mit 
Fülldraht. 
Vor allem hochlegierte Stabelek-
troden und Fülldrähte entwickeln 
beim Schweißen viele Schadstoffe. 
Zu nennen sind dabei das gesund-
heitsschädliche Nickeloxyd und die 
Chrom-VI- Verbindungen. 
Beim Schweißen verzinkter Materi-
alien entsteht Zinkoxyd. 

Die entstehenden Schadstoffe 
müssen an der Entstehungs-
stelle abgesaugt werden (siehe 
Foto).  

Überschreitet die Schweißrauch-
konzentration am Arbeitsplatz den 
Wert von 3 mg/m3 muss Atem-
schutz getragen werden und ar-
beitsmedizinische Vorsorgeunter-
suchungen sind zu veranlassen. 

Die Technischen Regeln für Gefahr-
stoffe verlangen von den Elektro-
den- und Schweißdrahtherstellern 
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das Mitliefern eines Schweiß-
rauchdatenblattes. Daraus kann 
man dann die möglichen Gesund-
heitsgefährdungen der jeweiligen 
Zusatzstoffe entnehmen und die 
erforderlichen Schutzmaßnahmen 
ableiten.

Persönliche Schutzausrüstung 
Persönliche Schutzausrüstung 
(PSA) muss immer dann getragen 
werden, wenn vorhandene Ge-
fährdungen nicht oder nicht restlos 
durch technische Maßnahmen be-
seitigt werden konnten. 
Da beim Schweißen und Schnei-
den je nach Schweißverfahren un-
terschiedliche Gefährdungen auf-
treten, müssen auch unterschiedli-
che PSA eingesetzt werden. 

Beim Gasschweißen sind das die 
Schutzbrillen mit den Schutzstufen 
3 – 8 zum Schutz vor der infraro-
ten Strahlung sowie vor Spritzern 
und Schlacke. 

Beim Brennschneiden müssen 
zusätzlich Schweißerschutzhand-
schuhe und eine Lederschürze 
getragen werden. 

Bei den Lichtbogenschweißverfah-
ren kommen zum Schutz vor der 
ultravioletten Strahlung Schutz-
schilde, -schirme oder -hauben 
zum Einsatz. Gut bewähren sich 
die automatisch abdunkelnden 
Schutzschilde. Sie sind solarzel-
lenbetrieben und die Schutzstufen 
lassen sich stufenlos von 9 – 15 
einstellen. Neben den Augen wird 
auch das ganze Gesicht vor der 
ultravioletten Strahlung geschützt 
und beide Hände des Schweißers 
sind frei  – das lässt ein effi zientes 
Arbeiten zu. Weiterhin müssen 
Schweißerschutzhandschuhe und 
eine Lederschürze getragen wer-
den. 

Beim Schweißen in engen Räu-
men  kommen schwer entfl amm-
bare Schweißerschutzanzüge zum 
Einsatz. 

Generell darf die Kleidung des 
Schweißers nicht mit Öl und Fett 
verunreinigt oder mit Sauerstoff 
angereichert sein. 

Bei allen Arbeiten im Instandset-
zungsbereich sind Sicherheits-
schuhe zu tragen. 
Beim Schweißen über Schulter-
höhe müssen Kopfbedeckung 
getragen und die Gehörgänge ge-
schützt werden. 
Bei Beurteilungspegeln ≥85dB(A) 
muss Gehörschutz getragen 
werden und arbeitsmedizinische 
Vorsorgeuntersuchungen sind zu 
veranlassen.

Brandschutz 
Die beim Schweißen und Schnei-
den auftretenden Schweißfunken 
und glühenden Metallspritzer 
haben Temperaturen bis 1.500 C° 
und fl iegen je nach Schweißver-
fahren und Schweißposition bis zu 
15 Meter weit. Treffen sie dabei 
auf leicht brennbare Gegenstände 
oder Staub, kann ein Brand oder 
eine Explosion entstehen. 

Besonders gefährlich wird es, 
wenn die glühenden Teilchen in 
Durchbrüche und Öffnungen von 
Decken, Wände und Böden sowie 
in Fugen und Ritze zu daneben 
und darunter liegenden Räumen 
gelangen. In diesen Fällen wird die 
Brandentstehung meist nicht gleich 
bemerkt und der Brand kann sich 
vor allem nachts unbemerkt aus-
breiten.

Ähnlich groß ist die Brandgefahr 
bei Schweißarbeiten an Landma-
schinen und Schleppern. 
Die glühenden Teile können hier in 
Schächte fallen, können Isolierun-
gen und Stoffe aus synthetischen 
Fasern und geschäumten Kunst-
stoffen sowie Stroh und Spreu 
oder Behälter mit brennbaren Flüs-
sigkeiten zur Entzündung bringen.

Der Unternehmer hat bei 
Schweiß- und Schneidarbeiten  
immer vor Beginn der Arbeiten 
eine Gefährdungsbeurteilung 
durchzuführen. 

Können in Bereichen mit Brand- 
und Explosionsgefahr Gegen-
stände und Stoffe mit einer ho-
hen Zündbereitschaft und einer 
schnellen Brandausbreitung nicht 
beseitigt und eine explosionsfähige 
Atmosphäre nicht ausgeschlossen 
werden, ist ein Schweißerlaub-
nisschein auszustellen. Dort sind 
dann die ergänzenden Sicherheits-
maßnahmen zur Vermeidung eines 
Brandes oder einer Explosion 
schriftlich festzulegen. 

Bei regelmäßig wiederkehren-
den gleichartigen Schweißar-
beiten in Bereichen mit Brand-
gefahr (Schweißarbeiten in der 
Werkstatt) können die Sicher-
heitsmaßnahmen statt in einem 
Schweißerlaubnisschein in einer 
Betriebsanweisung festgelegt 
werden. 
Eine Musterbetriebsanweisung 
sowie ein Musterschweißerlaubnis-
schein sind über den Technischen 
Aufsichtsdienst der Landwirtschaft-
lichen Berufsgenossenschaft 
Mittel- und Ostdeutschland zu 
beziehen.

Bei allen Schweiß- und Schneid-
arbeiten ist immer zu beachten, 
ob nicht durch Wärmeleitung 
oder Wärmestrahlung brennba-
re Materialien in darunter oder 
daneben liegenden Räumen zur 
Entzündung gebracht werden 
können.


